
sind die Normen über die unerlaubte Handlung, die 
ungerechtfertigte Bereicherung, die Abtretung und Auf
rechnung usw. Ebenso wird das 1. Buch des BGB — 
mit Ausnahme der Verjährung — unmittelbar anwend
bar bleiben.

Gegenüber dem Vertragsgesetz genießen den Vorrang 
jene gesetzlichen Bestimmungen, mit denen für die 
wechselseitigen Beziehungen eine besondere Regelung 
getroffen wurde (§ 3 Abs. 2 VG). Die allgemeinen Zivil
gesetze, wie das BGB und das HGB, gelten in diesem 
Sinne als „besondere gesetzliche Regelung“ nur, soweit sie 
bestimmte Beziehungen geregelt haben. Das ist z. B. 
für das Darlehn oder die Bürgschaft der Fall. Unter 
§ 3 Abs. 2 VG fallen aber vor allem die Bestimmungen 
der Spezialgesetze, z. B. der Eisenbahnverkehrsordnung, 
des Investitionsgeschehens, der verschiedenen Verrech
nungsverfahren und vor allem der zahlreichen allge
meinen Liefer- und Leistungsbedingungen.

Vom BGB abweichender Sprachgebrauch 
des Vertragsgesetzes

Zu den Schwierigkeiten, die jedes neue Gesetz berei
tet, kommt im vorliegenden Fall hinzu, daß das Ver
tragsgesetz in wichtigen Punkten im Sprachgebrauch 
vom BGB abweicht.

1. Das BGB verwendet die Begriffe „Annahme“ (z. B.
§ 363 und § 367 Abs. 2) und „Abnahme“ (z. B. § 433 
Abs. 2 und § 640 Abs. 1). Das Vertragsgesetz hingegen 
spricht durchweg von „Entgegennahme“ (z. B. §§ 50 
Abs. 2, 53, 59 Abs. 1) und von „Abnahme“ (z. B. §§ 50 
Abs. 1, 51 Abs. 1, 58). Der Unterschied zwischen beiden 
Begriffen ist besonders klar aus § 50 Abs. 1 und § 59 
Abs. 1 VG zu ersehen. Danach ist Entgegennahme die * 
Erlangung der tatsächlichen Gewalt über das Erzeug
nis und damit die rBesitzerwerbung i. S. des BGB. 
Volkswirtschaftliche Erwägungen schreiben die Ent
gegennahme auch für den Fall der beabsichtigten Ab
nahmeverweigerung vielfach zwingend vor. Dem hat 
das Vertragsgesetz Rechnung getragen. Entgegennahme 
ist eine Handlung und keine rechtsgeschäftliche Wil
lenserklärung. Eine Willenserklärung ist hingegen die 
Abnahme. Der Gefahrübergang ist nur zum Teil an 
den Zeitpunkt der Abnahme geknüpft (§ 32 VG). In 
wichtigen Fällen liegt er früher; die Gefahr geht aber 
spätestens mit der Abnahme über. Mit der Abnahme 
•wird zum Ausdruck gebracht, daß die Leistung ver
tragsgerecht ist. Erkennbare Mängel sind, falls sie nicht 
zur Verweigerung der Abnahme berechtigen, spätestens 
mit der Abnahmeerklärung zu rügen, wobei die Ab
nahme gleichzeitig zum Ausdruck bringt, daß man sich 
insoweit auf die Gewährleistungsrechte beschränkt, ein 
Verzug also ausscheidet. Die Abnahme ist zugleich die 
Erklärung, den Gegenstand in die eigene Rechtsträger
schaft zu übernehmen bzw. das Eigentum daran zu 
erwerben.

2. In § 21 VG ist für die Verträge Schriftlichkeit vor
geschrieben. Sie deckt sich ebenfalls nicht mit der 
Schriftform des § 126 BGB. Nach § 21 genügt es, wenn 
die Willenserklärung dem anderen Partner schriftlich 
zur Kenntnis gebracht wurde. Das kann sowohl in 
einer Urkunde, die von beiden Partnern unterschrieben 
ist, als auch in Form eines Briefwechsels sowie durch 
Telegramm oder Fernschreiben geschehen. Damit tritt 
gegenüber dem bisherigen Rechtszustand eine erheb
liche Befreiung vom starken Formzwang ein. Außer
dem gewährt das Vertragsgesetz in § 21 Abs. 2 noch 
bestimmte gesetzliche Ansprüche, wenn Leistungen 
ohne Einhaltung der Formvorschriften erbracht wur
den.

Bei dieser Gelegenheit sei darauf aufmerksam ge
macht, daß die Beziehungen der Partner nicht auf eine 
bestimmte Zahl von starren Vertragstypen begrenzt 
sind. Je nach der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
besonderen Situation in einem Wirtschaftsbereich kön
nen neue Verträgstypen geschaffen werden. Dies sollte 
aber möglichst durch Allgemeine Lieferbedingungen 
oder Globalverträge organisiert werden.

3. Das Vertragsgesetz kennt einen Rücktritt vom 
Vertrag (§§ 43 ff.). Dieses Rechtsinstitut deckt sich 
jedoch nicht mit dem Rücktritt des BGB. Er ist die

Folge einer Vertragsverletzung des Leistenden und 
steht dem durch die Vertragsverletzung beeinträchtig
ten Besteller zu. Doch ist der Rücktritt an strenge 
Voraussetzungen geknüpft (vgl. §§ 43, 44, 62 VG) und 
damit in der Praxis eingeschränkt. Der Rücktritt erfolgt 
durch einseitige Erklärung (§§ 44 Abs. 1 und 62 Abs. 1 
VG). Er bringt die Hauptverpflichtungen der Partner 
zum Erlöschen, läßt jedoch Forderungen auf Vertrags
strafe und Schadensersatz, soweit sie eine Folge der 
Nichterfüllung sind, bestehen (§ 45 VG). Einer Verein
barung des Rücktritts im Vertrag bedarf es nicht.

4. Im Vertragsgesetz wird man auch vergeblich den 
Begriff „Nichtigkeit“ suchen. Es ist stets von der „Un
wirksamkeit“ die Rede (vgl. z. B. § 16 Abs. 3, § 21 
Abs. 2). Mit diesem Begriff soll zum Ausdruck gebracht 
werden, daß in vielen Fällen eine Heilung des Man
gels entweder durch die Partner allein oder durch das 
Eingreifen des Staatlichen Vertragsgerichts möglich ist. 
Da die Partner auf Grund der staatlichen Aufgaben 
in aller Regel einen Vertrag auch dann miteinander 
schließen müssen, wenn sie'sich zunächst über einzelne 
— und seien es auch unwesentliche — Punkte streiten, 
ist im Gegensatz zu § 154 BGB, nach dem im Zweifel 
Verträge bis zur Einigung über alle Punkte nicht als 
geschlossen gelten, in § 23 Abs. 5 letzter Satz VG vor
geschrieben, daß die Partner über den unstrittigen 
Teil des Angebots den Vertrag unverzüglich abzuschlie
ßen haben. Damit dürfte in Zukunft davon auszugehen 
sein, daß im Zweifel auch dann, wenn sich nachträg
lich herausstellt, daß man sich über einen Punkt nicht 
geeinigt hat, der Vertrag als wirksam anzusehen ist.

Im Gegensatz zum BGB wird im Vertragsgesetz auch 
kein Unterschied mehr zwischen Unmöglichkeit und 
Unvermögen gemacht. Es wird auch nicht mehr 
zwischen anfänglicher und nachträglicher Unmöglich
keit unterschieden. Das Vertragsgesetz spricht in § 74 
ganz allgemein von der Unmöglichkeit, eine Verpflich
tung zu erfüllen.

Im Vertragsgesetz fehlt auch eine Bestimmung wie 
die der §§ 306, 307 BGB, nach denen ein Vertrag nich
tig ist, der auf eine unmögliche Leistung gerichtet ist. 
Es ergibt sich daher die Frage, wie diese Fälle nach 
dem Vertragsgesetz zu beurteilen sind.

Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, daß bei Aus
einanderfallen von Plan und Vertrag im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses der Vertrag gern. § 16 Abs. 3 
VG unwirksam ist. Damit liegt eine Verpflichtung zu 
einer Leistung nicht vor, so daß die Frage der Unmög
lichkeit nicht mehr zu prüfen ist. Für die nachträgliche 
Disproportion zwischen Plan und Vertrag muß aus dem
6. Abschnitt des Vertragsgesetzes der Schluß gezogen 
werden, daß sie die Gültigkeit des Vertrages zunächst 
nicht berührt. Er bleibt wirksam. Es gibt nach dem 
Vertragsgesetz nicht einmal einen durchsetzbaren An
spruch auf Vertragsänderung oder -aufhebung, wenn 
sich z. B. nur bei einem Partner die staatliche Aufgabe 
geändert hat und die eingegangene Verpflichtung mit 
der neuen Planaufgabe nicht mehr übereinstimmt. Der
6. Abschnitt besagt über das weitere Schicksal der 
Verpflichtungen nichts. Es wird also im Einzelfall zu 
prüfen sein, ob auf Grund der Veränderungen dem 
Schuldner die Leistung unmöglich geworden ist und ob 
damit § 74 VG Anwendung findet. Vielfach wird die 
Planänderung für den Betroffenen zur Folge haben, 
daß auch seine Leistung unmöglich geworden ist.

Das Gesetz enthält keine Bestimmung, inwieweit ein 
Vertrag unwirksam ist, wenn nicht eine Disproportion 
zwischen Planaufgabe und Vertrag vorliegt, sondern die 
Leistung von Anfang an aus einem anderen Grunde 
unmöglich ist. Das kann z. B. der Fall sein, wenn eine 
individuelle Sache schon bei Vertragsabschluß unter
gegangen war. Man wird den Schluß ziehen müssen, 
daß auch dieser Vertrag im Gegensatz zur Regelung des 
BGB gültig ist und die einzelnen Verpflichtungen der 
Vertragspartner nach § 74 VG zu beurteilen sind. Diese 
Fragen sollten aber noch eingehend untersucht werden.

5. Auf die neuartige Verantwortlichkeitsregelung 
des Vertragsgesetzes ist schon mehrfach hingewiesen 
worden. Hier sei lediglich darauf aufmerksam gemacht, 
daß das Gesetz keine Sonderregelung für Gattungs
sachen kennt. Ebenso wird man vergeblich den Begriff
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